
  

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 

Kühnauer Straße 161 – 06846 Dessau-Roßlau  

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Ausführungsanordnung 

vom 10.08.2021 

In dem Bodenordnungsverfahren: OL Klein Leipzig 

Gemarkung: Thurland 

Landkreis: Anhalt-Bitterfeld 

Aktenzeichen: 611-14 AB3126 

 

wird hiermit nach § 61 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 

23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), die Ausführung des Bodenordnungsplanes angeordnet. 

 

Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen des Bo-

denordnungsplanes wird der 11.08.2021, 0:00 Uhr festgesetzt. 

Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die Empfänger über. 

Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten Grund-

stücken und hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht auf-

gehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Las-

ten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen nach Maßgabe der Festsetzungen im Boden-

ordnungsplan und im Nachtrag 1 auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grund-

stücke über (§ 68 Absatz1 FlurbG). 

Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der Grundstücke erfolgt mit dem Eintritt des neuen 

Rechtszustandes. 
 

Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 FlurbG wird darauf hingewiesen, dass Anträge auf Regelung des 

Nießbrauchs und der Pachtverhältnisse (§§ 69 und 70 FlurbG) soweit sich die Beteiligten nicht ei-

nigen können, nach § 71 Satz 3 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser Ausführungs-

anordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt zu stellen sind. 
 

Gründe: 

Der Bodenordnungsplan sowie der Nachtrag 1 zum Bodenordnungsplan sind den Beteiligten 

in den Anhörungsterminen am 28.01.2021 und am 08.07.2021 bekannt gegeben worden. 

Der Bodenordnungsplan ist unanfechtbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer 

Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden. 
 

Im Auftrag 

-DS- 

gez. Rasehorn 
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Datenschutzrechtliche Hinweise 

Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz/Flur-

bereinigungsgesetz verarbeiten wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach 

Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung. Weitergehende Informationen finden Sie unter:  

https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/  

 

Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren Informationserlangung kontaktieren: 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt (ALFF Anhalt) 

Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau 

Telefon: +49 340 6506 -0 

Telefax: +49 340 6506 -601 

E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de 

 

Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch direkt an den Datenschutzbeauf-

tragten des Amtes wenden: 

E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@allf.mule.sachsen-anhalt.de 


